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1. Fragestellung 

Gefragt ist, ob das deutsche Recht es erlaubt, landwirtschaftliche Lebensmittel im Einzelhandel 
für weniger als den Erzeugerpreis zu verkaufen. Außerdem soll ein Überblick darüber gegeben 
werden, welche unlauteren Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette verboten sind.  

2. Kartellrecht 

Das kartellrechtliche Verbot des Verkaufs unter Einstandspreis gilt nur unter folgenden Bedin-
gungen: 

„Gemäß § 20 Absatz 3 Satz 1 GWB ist es Unternehmen mit gegenüber kleinen und 
mittleren Wettbewerbern überlegener Marktmacht verboten, ihre Marktmacht dazu 
auszunutzen, solche Wettbewerber unmittelbar oder mittelbar unbillig zu behindern. 
Gemäß § 20 Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 GWB liegt eine solche unbillige Behinderung 
insbesondere vor, wenn ein Unternehmen Lebensmittel im Sinne des § 2 Absatz 2 LFGB1 
unter Einstandspreis anbietet – es sei denn, dies ist jeweils sachlich gerechtfertigt. 
Einstandspreis in diesem Sinne ist gemäß § 20 Absatz 3 Satz 3 GWB der zwischen dem 
Unternehmen mit überlegener Marktmacht und seinem Lieferanten vereinbarte Preis für 
die Beschaffung der Ware oder Leistung, auf den allgemein gewährte und im Zeitpunkt 
des Angebots bereits mit hinreichender Sicherheit feststehende Bezugsvergünstigungen 
anteilig angerechnet werden, soweit nicht für bestimmte Waren oder Leistungen 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Gemäß § 20 Absatz 3 Satz 4 GWB ist das 
Anbieten von Lebensmitteln unter Einstandspreis sachlich gerechtfertigt, wenn es 
geeignet ist, den Verderb oder die drohende Unverkäuflichkeit der Waren beim Händler 
durch rechtzeitigen Verkauf zu verhindern sowie in vergleichbar schwerwiegenden 
Fällen.“2 

Sanktionen sind durch Bußgelder in Höhe von über einer Million Euro möglich. Die Geldbuße 
darf, wenn sie höher als eine Million Euro ist, 10 Prozent des in dem der Behördenentscheidung 
vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes des Unternehmens oder der Unter-
nehmensvereinigung nicht übersteigen (§§ 81c Abs. 1, Abs. 2, 81 Abs. 2 Nr. 1 GWB). 

3. Lauterkeitsrecht 

Dagegen können sich Preisuntergrenzen aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG)3 nur ganz ausnahmsweise ergeben, da hier grundsätzlich die Preisgestaltungsfreiheit 

 

1 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2021 
(BGBl. I S. 4253; 2022 I S. 28), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2752), https://www.gesetze-im-internet.de/lfgb/. 

2 Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Kurzinformation vom 16. Oktober 2020, WD7 – 3000 – 118/20, S. 1, 
https://www.bundestag.de/resource/blob/807554/eb5da498a48bae318af6e9e6572f7557/WD-7-118-20-pdf-
data.pdf. 

3 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 (BGBl. I 
S. 254), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 8. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 272), 
https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/. 

https://www.gesetze-im-internet.de/lfgb/
https://www.bundestag.de/resource/blob/807554/eb5da498a48bae318af6e9e6572f7557/WD-7-118-20-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/807554/eb5da498a48bae318af6e9e6572f7557/WD-7-118-20-pdf-data.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/
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greift. Weitere Untergrenzen für Lebensmittelpreise sind gesetzlich nicht geregelt. Dass im Lau-
terkeitsrecht keine weiteren Grenzen bestehen, wird vor allem geschlossen aus dem nur für Wett-
bewerber mit überlegener Marktmacht und den Lebensmittelverkauf geltenden Verbot des § 20 
Abs. 3 GWB (siehe vorigen Abschnitt).4 

4. Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Gesetz 

Seit 2021 heißt das ehemalige Agrarmarktstrukturgesetz „Agrarorganisationen-und-Lieferketten-
Gesetz“ (AgrarOLkG).5 Zusammen mit der Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Verordnung 
(AgrarOLkV)6 setzt dieses Gesetz die europäische UTP-Richtlinie7 um. Das AgrarOLkG regelt die 
staatliche Anerkennung von Agrarorganisationen und verbietet zudem bestimmte unlautere Han-
delspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Käufern und Lieferanten der Lebensmittel-
lieferketten. Die verbotenen Praktiken sind in den §§ 10 bis 24 AgrarOLkG bezeichnet. Ein Ver-
stoß setzt voraus, dass ein wirtschaftliches Ungleichgewicht ausgenutzt wird (§ 23 AgrarOLkG). 
Das Ungleichgewicht wird anhand von pauschalierten Beträgen der Jahresumsätze von Käufer 
(Abnehmerseite) und Lieferant (Erzeugerseite) gem. § 10 AgrarOLkG definiert, die jeweils beim 
Käufer höher sein müssen als beim Lieferanten. Ein zu regulierender Käufer (Abnehmerseite) 
muss zudem einen Jahresumsatz von mindestens 2.000.000 Euro haben, schutzwürdige Lieferan-
ten (Erzeuger) dürfen keinen höheren Jahresumsatz als 350.000.000 Euro haben. Nur dann sind 
die §§ 10 bis 24 überhaupt anwendbar. Nicht wirksam vereinbart werden können folgende Prak-
tiken: 

– Längere Zahlungsfristen als 30 Tage für verderbliche Agrar-, Fischerei- und Lebensmitteler-
zeugnisse beziehungsweise längere Zahlungsfristen als 60 Tage für andere Agrar-, Fische-
rei- und Lebensmittelerzeugnisse, 

– Rücksendung von nicht verkauften Agrar-, Fischerei- und Lebensmittelerzeugnissen ohne 
Zahlung des Kaufpreises und der notwendigen Beseitigungskosten, 

– kurzfristige Stornierungsmöglichkeit (unter 30 Tage vor Liefertermin) bei verderblichen Ag-
rar-, Fischerei- und Lebensmittelerzeugnissen, 

– Beteiligung des Lieferanten an Lagerkosten des Käufers durch Zahlungen oder Preisnach-
lässe, 

 

4 Jänich, in: Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht, 3. Aufl. 2020, § 4 Abs. 4 UWG, Rn. 162. 

5 Gesetz zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. August 2021 (BGBl. I S. 4036), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 21 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2022 (BGBl. I S. 2752), https://www.gesetze-im-internet.de/agrarmsg/index.html. 

6 Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Verordnung vom 11. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4655), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 9. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 61), https://www.gesetze-im-internet.de/ag-
rarolkv/index.html. 

7 Richtlinie (EU) 2019/633 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über unlautere Han-
delspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelversorgungs-
kette vom 17. April 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019L0633. 

https://www.gesetze-im-internet.de/agrarmsg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/agrarolkv/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/agrarolkv/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019L0633
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– einseitige Änderungsmöglichkeit von Vertragsbedingungen durch den Käufer, zum Beispiel 
Liefer- und Zahlungsbedingungen, Qualitätsstandards, Preise etc., 

– Übernahme bestimmter Kosten durch den Lieferanten, zum Beispiel infolge unverschulde-
ter Qualitätsminderungen oder Kundenbeschwerden, 

– Zahlungen oder Preisnachlässe für die Kosten der Listung von Erzeugnissen (gilt nicht für 
Kosten der Listung bei der Markteinführung von Erzeugnissen). 

Der Käufer darf außerdem nicht 

– Vergeltungsmaßnahmen androhen, wenn der Lieferant seine gesetzlichen Rechte geltend 
macht oder pflichtgemäß mit den Behörden zusammenarbeitet, 

– sich weigern, einen mündlich geschlossenen Vertrag in Textform zu bestätigen. 

§ 20 AgrarOLkG bestimmt zudem folgende weitere Praktiken, die jedoch nur dann unlauter sind, 
wenn sie nicht „klar und eindeutig“ vereinbart wurden, und zwar das Verlangen des Käufers 
nach Zahlungen oder Preisnachlässen vom Lieferanten für  

– die Listung der gelieferten Agrar-, Fischerei- oder Lebensmittelerzeugnisse bei deren 
Markteinführung, 

– die Vermarktung der gelieferten Agrar-, Fischerei- oder Lebensmittelerzeugnisse, ein-
schließlich Verkaufsangeboten, der Werbung, Preisnachlässen im Rahmen von Verkaufsak-
tionen sowie der Bereitstellung auf dem Markt, 

– das Einrichten der Räumlichkeiten, in denen die Erzeugnisse des Lieferanten verkauft wer-
den. 

Spezielle Bestimmungen zur Höchst- oder Mindestdauer von Verträgen zwischen Käufer und 
Lieferant bestehen nicht, hier gelten das allgemeine Zivil- und Handelsrecht. Bei Verstößen gegen 
das Verbot unlauterer Handelspraktiken kann die gem. § 3 Abs. 4 AgrarOLkG zuständige Durch-
setzungsbehörde (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) ein Bußgeld zwischen 
10.000 und 750.000 Euro verhängen (§ 55 Abs. 2 AgrarOLkG). Die Verbotsnorm des § 20 GWB 
(siehe oben Abschnitt 2) bleibt gem. § 24 AgrarOLkG daneben anwendbar. 

Auskunftsansprüche zwischen Käufer und Lieferant bestehen nicht hinsichtlich der Warenpro-
duktion, jedoch hinsichtlich des Jahresumsatzes des Unternehmens (§ 10 Abs. 3 AgrarOlKG) zur 
Überprüfung, ob das Verbot der unlauteren Handelspraktiken auf die Handelsbeziehung anwend-
bar ist (siehe oben am Anfang dieses Abschnitts). 

*** 
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